
 

Aktuelle Informationen 
zu den Covid-19-Schutzmaßnahmen an den Schulen in Bayern 

(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München: aus ZS.4-BS4363.2022/138 vom 19.10.2022) 
 

 
1. Selbsttestausgabe zur freiwilligen Anwendung zuhause 
Ein verantwortungsbewusster Umgang mit möglichen Covid-19-Symptomen ist weiterhin von 
großer Bedeutung, um den Eintrag von Infektionen in die Schule zu verhindern bzw. zu 
verringern. Entsprechend wird empfohlen bei leichten Symptomen wie Schnupfen oder Hals- 
kratzen vor dem Schulbesuch zu Hause einen Selbsttest durchzuführen. 

 
Mit Blick auf die beginnende „Erkältungssaison“ sollen die Schulen daher ab sofort bis auf 
Weiteres aus den vor Ort ggf. noch vorhandenen Be- ständen erneut Selbsttests an 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstige an den Schulen tätige Personen 
ausgeben, soweit und solange die Bestände reichen. 

• Die Anwendung der Tests erfolgt grundsätzlich außerhalb der Schule, freiwillig und 
anlassbezogen (d. h. bei leichten Symptomen). 

• Eine Verpflichtung, die angebotenen Tests im Verdachtsfall anzuwenden, besteht wegen 
des Freiwilligkeitsprinzips nicht. 

• Sollten die Bestände an der Schule für eine Verteilung nicht mehr ausreichen, kann – wie 
schon zu Schuljahresbeginn – im Einzelfall auch eine Umverteilung zwischen 
benachbarten Schulstandorten vorgenommen werden. Darüber hinaus ist in bewährter 
Weise auch eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
möglich, wo ggf. in begrenztem Umfang noch weitere Lager- bestände vorhanden sind. 

 
….. 
 

2. Maskenempfehlung 
Auch infolge von Covid-19-Infektionen ist es an einigen Schulen in der letzten Zeit zu erhöhten 
Vertretungsbedarfen gekommen. Weiterhin empfehlen wir daher insbesondere den Lehrkräften, 
eine Maske im Schulhaus zu tragen, wo immer der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 
eingehalten werden kann …. 

 
3. Impfangebote 
Bezüglich bestehender Impfempfehlungen und -angebote dürfen wir auf das anliegende 
Schreiben des Gesundheitsministeriums hinweisen. … 

 
4. Pooltestmaterialien 
Eine Wiedereinführung der PCR-Pooltestungen ist im Schuljahr 2022/23 nicht geplant. … 
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